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Hinsichtlich der Zuständigkeit im Bereich der elterli-
chen Verantwortung sieht Art. 8 Abs. 1 Brüssel IIa-VO 
als allgemeine Regel die Zuständigkeit der Gerichte des 
Mitglied staates vor, in dem das Kind zum Zeitpunkt 
der Antragsstellung seinen gewöhnlichen Auf enthalt 
hat. Diese Zuständigkeit gilt vorbehaltlich der besonde-
ren Zuständigkeiten nach Artt. 9, 10 und 12 (Art. 8 Abs. 2 
Brüssel IIa-VO), die vorliegend jedoch nicht ein schlägig 
sind. Damit bleibt es bei der Zuständigkeit der Gerichte des 
Aufenthaltsstaates des Min derjährigen, hier also der spani-
schen Gerichte.

4. Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt 
Zum Nachweis der ordnungsgemäßen Vertretung des min-
derjährigen Kindes kann dem Grundbuchamt der Beschluss 
des spanischen Gerichts über die Bestellung des Beistandes 
und die Ermächtigung zur Erbauseinandersetzung vorgelegt 
werden. Dieser muss mit der Apostille versehen und ins 
Deutsche übersetzt sein. 

Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutachten-
Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt ebenfalls 
für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB §§ 164 ff., 181; LKrO BW § 37
Verkaufsvollmacht von Grundstückseigentümern zu-
gunsten eines Landkreises; Vertragsabschluss durch 
Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die ihrerseits vom 
Landrat zur Vornahme des Rechtsgeschäfts bevoll-
mächtigt wurden; Vorliegen eines In-sich-Geschäfts
Abruf-Nr.: 152496

BGB § 632a Abs. 3; MaBV §§ 3, 7; GewO § 34c Abs. 5
Bauträgertätigkeit durch ein Kreditinstitut (hier: 
Volksbank)
Abruf-Nr.: 151032

  BNotO § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3; GBO § 34 
Nachweis der Bevollmächtigung bei Voll-
machtsketten

a) Eine durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht, 
die auf die gesetzlichen Vertreter einer im 
Handelsregister eingetragenen juristischen Person zu-
rückgeht, kann dem Grundbuchamt durch eine no-
tarielle Vollmachtsbescheinigung nur nachgewiesen 
werden, wenn der Notar sämtliche Einzelschritte der 
Vollmachtskette nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bzw. Abs. 3 
BNotO bescheinigt. 

b) Die Bescheinigung einer Vollmachtskette kann in 
einem Vermerk zusammengefasst werden, in dem der 

Notar die von ihm geprüften Einzelschritte aufführt. 
Eine Kombination von notariellen Bescheinigungen 
nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BNotO ist zu-
lässig.

BGH, Beschl. v. 22.9.2016 – V ZB 177/15

Problem
Nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNotO sind Notare dafür zustän-
dig, Bescheinigungen über eine Vertretungsberechtigung 
auszustellen, wenn sich diese Umstände aus einer 
Eintragung im Handelsregister ergeben. § 21 Abs. 3 S. 1 
BNotO erlaubt es Notaren, Bescheinigungen über eine 
durch Rechtsgeschäft begründete Vertretungsmacht 
auszustellen. Eine Bescheinigung über die rechtsgeschäft-
liche Vertretungsmacht darf der Notar nur ausstellen, wenn 
er sich zuvor durch Einsichtnahme in eine öffentliche 
oder öffentlich beglaubigte Vollmachtsurkunde über die 
Begründung der Vertretungsmacht vergewissert hat (§ 21 
Abs. 3 S. 2 BNotO). In der Bescheinigung ist anzugeben, in 
welcher Form und an welchem Tag die Vollmachtsurkunde 
dem Notar vorgelegen hat (§ 21 Abs. 3 S. 3 BNotO). 

Die GBO regelt ausdrücklich, dass diese Bescheinigungen 
auch im Grundbuchverfahren taugliche Vertretungs-
nachweise sind. § 32 Abs. 1 S. 1 GBO bestimmt, dass 
die Vertretungsberechtigungen von Gesellschaften durch 
eine Bescheinigung nach § 21 Abs. 1 BNotO geführt wer-
den können. Nach § 34 GBO gilt entsprechendes für eine 
Bescheinigung nach § 21 Abs. 3 BNotO.

Gegenstand der BGH-Entscheidung war nun die 
Frage, welche Anforderungen eine solche Bestätigung 
bei Vollmachtsketten erfüllen muss. Eine GmbH war 
Eigentümerin eines Grundstücks. Auf dem Grundstück 
sollte eine Grundschuld eingetragen werden. Die 
Bewilligungserklärung gab ein rechtsgeschäftlicher 
Vertreter (T) der GmbH ab. Der Notar bescheinigte unter 
dem Beglaubigungsvermerk die Ver-tretungsmacht des T 
wie folgt:

„Des Weiteren bescheinige ich gemäß § 21 Abs. (3) BNotO, 
dass die vorerwähnte Vollmacht heute bei Unterzeichnung 
in Ausfertigung vorgelegen hat, dass ich diese eingesehen 
habe und mir so Gewissheit über die Vertretungsmacht des 
Herrn T. verschafft habe.“ 

Das Grundbuchamt hielt diese Bescheinigung für nicht 
ausreichend, da sich diese nicht auf die Vertretungs-
berechtigung des organschaftlichen Vertreters der GmbH 
bezog, der dem T die Vollmacht im Namen der GmbH er-
teilt hatte. 

Entscheidung
Der BGH bestätigte diese Rechtsauffassung. Die vorge-
legte Notarbescheinigung (§ 21 Abs. 3 BNotO) sei nicht 
geeignet, um gegenüber dem Grundbuchamt den Nachweis 
der rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht von T zu führen 
(§ 34 GBO). 

Da die Antragstellerin eine GmbH sei, müsse die dem T 
erteilte Vollmacht auf einen organschaftlichen Vertreter 
der Gesellschaft zurückgehen. Der Nachweis von dessen 
Vertretungsberechtigung fehle jedoch. 

Welche Prüfungskompetenzen das Grundbuchamt 
mit Blick auf die inhaltliche Richtigkeit der Vollmachts-
bescheinigung des Notars hat, ist umstritten (vgl. hierzu 
KEHE/Volmer, Grundbuchrecht, 7. Aufl. 2015, § 34 GBO 
Rn. 11 f.; Zimmer NJW 2014, 337, 341). Der BGH 
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konnte diese Frage offen lassen. Ist die Reichweite der 
notariellen Vollmachtsbescheinigung betroffen, ist die 
Prüfungskompetenz des Grundbuchamts unzweifelhaft er-
öffnet. 

Eine durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht, die 
auf die gesetzlichen Vertreter einer im Handelsregister 
eingetragenen juristischen Person zurückgeht, kann 
dem Grundbuchamt durch eine notarielle Vollmachts-
bescheinigung nur nachgewiesen werden, wenn der Notar 
sämtliche Einzelschritte der Vollmachtskette nach § 21 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bzw. Abs. 3 BNotO bescheinigt.

Ist der Bevollmächtigte seinerseits bevollmächtigt wor-
den, muss dem Grundbuchamt jede einzelne Vollmacht 
in der Form des § 29 GBO nachgewiesen werden. Der 
Nachweis kann durch die Vorlage der Ausfertigung 
(§ 47 BeurkG) oder des Originals einer unterschriftsbeglau-
bigten Vollmacht geführt werden. Die Vorlage einer beglau-
bigten Abschrift der Vollmachtsurkunde genügt grund-
sätzlich nicht, weil zum Nachweis der Vertretungsmacht 
der Besitz der Vollmachtsurkunde erforderlich ist. 

Eine notarielle Vollmachtsbescheinigung ist nur auf 
Basis solcher Vollmachten zulässig, die ihrerseits den 
Anforderungen des § 29 GBO genügen. Ist der Bevoll-
mächtigte seinerseits durch einen Dritten bevollmächtigt 
worden (sog. Vollmachts- oder Legitimationskette), darf 
der Notar sich nicht auf die Einsichtnahme in die letzte 
Vollmachtsurkunde beschränken, sondern er muss sich 
alle Glieder der Vollmachtskette, die zu der Vollmacht 
führen, in der Form des § 29 GBO nachweisen lassen. 

Nach Auffassung des BGH habe der Notar daher nicht nur 
das Endergebnis der Prüfung der ihm vorgelegten Nachweise 
der rechtsgeschäftlichen Vertretungsberechtigung zu be-
scheinigen. Das folge aus § 21 Abs. 3 S. 3 BNotO; danach 
hat der Notar in der Bescheinigung anzugeben, in welcher 
Form und an welchem Tag ihm die Vollmachtsurkunde 
vorgelegen hat. Hintergrund dieser Vorschrift, so der 
BGH, sei die in § 172 BGB geregelte Wirkung der Voll-
machtsurkunde. Die bisherigen Anforderungen an den 
Nachweis einer Vollmacht seien nicht verringert worden; es 
sei nur die Möglichkeit geschaffen worden, den Nachweis 
gegenüber dem Notar zu erbringen.

Durch die Notarbescheinigung nach § 21 Abs. 3 
BNotO könnten überdies organschaftliche Vertretungs-
verhältnisse nicht nachgewiesen werden. Für sie sei eine 
notarielle Bescheinigung nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNotO 
erforderlich (§ 32 GBO). Eine solche Bescheinigung wer-
de durch diejenige nach § 21 Abs. 3 BNotO weder 
ersetzt noch entbehrlich gemacht. Gehe die Vollmacht 
bzw. die Vollmachtskette auf einen organschaftlicher 
Vertreter zurück, müsse der Notar deshalb zusätzlich des-
sen Vertretungsmacht nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNotO 
bescheinigen. Allerdings sei nicht erforderlich, dass der 
Notar für jede einzelne Vollmacht bzw. für die organschaftli-
che Vertretungsmacht separate notarielle Bescheinigungen 
nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 u. Abs. 3 BNotO erstelle. Die 
Bescheinigung einer Vollmachtskette könne in einem 
Vermerk zusammengefasst werden, in dem der Notar die 
von ihm geprüften Einzelschritte, die die rechtsgeschäftli-
che Vertretungsmacht ergeben, aufführe. Für jede in einem 
Vermerk bescheinigte Vertretungsmacht falle allerdings 
eine Gebühr nach Nr. 25214 KV-GNotKG an. 

BauGB § 172 Abs. 1 S. 4; BGB § 878; WEG § 8; 

GBO § 19
Anwendbarkeit des § 878 BGB auf die 
Teilungserklärung des Grundstückseigen-
tümers nach § 8 Abs. 1 WEG

1. § 878 BGB ist auf die Teilungserklärung des 
Grundstückseigentümers nach § 8 Abs. 1 WEG ent-
sprechend anwendbar. Nach Eingang des Voll-
zugsantrags bei dem Grundbuchamt eingetretene 
Verfügungsbeschränkungen sind deshalb unbeachtlich.

2. Dies gilt mangels abweichender Regelung auch 
für die sich aus dem Genehmigungserfordernis auf 
Grund einer Rechtsverordnung nach § 172 Abs. 1 S. 4 
BauGB ergebende Verfügungsbeschränkung des teilen-
den Grundstückseigentümers.

BGH, Beschl. v. 12.10.2016 – V ZB 198/15

Problem
Anlass für die Entscheidung war die am 3.3.2015 er-
lassene Umwandlungsverordnung des Berliner Senats. 
Hiernach bedarf die Begründung von Wohnungs- oder 
Teileigentum an Gebäuden auf Grundstücken im Bereich 
einer Erhaltungsverordnung gem. § 172 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 BauGB einer Genehmigung (§ 1 UmwandV). Die 
Verordnung ist am 14.3.2015 in Kraft getreten und gilt bis 
zum 13.3.2020. Sie ist nicht anzuwenden auf Anträge, die 
bereits am 3.3.2015 beim Grundbuchamt gestellt worden 
sind (§ 3 UmwandV).

Die Eigentümerin eines Grundstücks im Bereich einer 
Erhaltungsverordnung bewilligte am 10.3.2015 in notariel-
ler Urkunde die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungs- 
und Teileigentumsrechte. Am 12.3.2015, also zwei Tage 
vor dem Inkrafttreten der Verordnung, ging der Antrag 
beim Grundbuchamt ein.

Das KG, dessen Entscheidung v. 8.12.2015 (1 W 518/15) 
wir im DNotI-Report 2016, 30 zusammengefasst ha-
ben, ging davon aus, dass das Umwandlungsverbot zeit-
lich einschlägig sei, wenn die Grundbucheintragung der 
Umwandlung erst nach dem Inkrafttreten der Verordnung 
erfolge. § 878 BGB finde keine analoge Anwendung.

Entscheidung
Der BGH folgt der Ansicht des KG nicht. Die bewil-
ligte Aufteilung des Grundstücks in Wohnungs- und 
Teileigentum bedürfe keiner Genehmigung. Die 
Genehmigungspflicht richte sich zwar grundsätzlich nach 
den Rechtsverhältnissen zum Zeitpunkt der Grund-
bucheintragung. Das Genehmigungserfordernis aus § 1 
UmwandV sei aber in entsprechender Anwendung von 
§ 878 BGB in diesem Fall nicht einschlägig. 

Eine unmittelbare Anwendung von § 878 BGB komme zwar 
nicht in Betracht. Die Aufteilung von Wohnungseigentum 
beruhe auf einer nur einseitigen Erklärung des 
Eigentümers. § 878 BGB sei aber auf die Aufteilung 
eines Grundstücks in Wohnungs- und Teileigentum nach 
§ 8 WEG analog anzuwenden. Der Eigentümer sei auch 
bei einer Eigenverfügung davor zu schützen, dass eine 
Verfügung wegen einer von ihm nicht beeinflussbaren 
Verzögerung der Eintragung nach Antragstellung unwirk-
sam werde.


